
~_. JS,.03. der 'Bdlagen zu den St::~:"fili)'hi!"('h~~~:~:okC'!1e~ •• des Nationalrates 

XIV. Gesetz.gcbungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Z. 11 0502/10-Pr.2/78 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, 1978 03 29 

46--18 !AB 

1978 -03- 3 1 
zu ~6.2";/J 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Schwimmer und Genossen vom 
2. Feber 1978, Nr. 1625/J, betreffend Erweiterung der Mietzinsbeihilfe, 
beehre ich mich mitzuteilen: 

Die im § 106 a Einkommensteuergesetz geregelte Mietzinsbeihilfe ist nur 
für zeitlich befristete Nietzinserhöhungen vorgesehen, die gem. § 7 Mieten­
gesetz bzw. § 2 Zinsstopgesetz zur Finanzierung größerer Reparaturkosten 
(Großreparaturen) erforderlich sind und jeweils im Einzelfall von den 
Gemeinden (Schlichtungsstelle) oder Gerichten auf Grund eines entsprechenden 
AntragesgeprUft und bew i llig:werden. Weitere Voraussetzung ist, daß der 
Mietzins auf mehr als das Vieifache erhöht wird und daß dem Mieter die 
Bezahlung des erhöhten Mietzinses im Hinblick auf seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht zumutbar erscheint. In allen anderen Fällen, in denen 
ei nem ~li eter hohe Mi etaufwendungen erwachsen, z. B. bei Neuvermi etungszu­
schlägen oder für Wohnungen, die nicht den Bestimmungen des Mietengesetzes 
unter"liegen, kommen ~1ietzinsbe;hilfen im Sinne des § 106 a Einkommensteuer­
gesetz nicht in Betracht. Sollte es daher auf Grund neuer mietengesetzlicher 
Regelungen zu generellen Mietzinserhöl1ungen in erhaHungs~/ürdigen AHbauten 
kommen, so bestünde nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften für die 
betroffenen Mi~ter ebensowenig ein Anspruch auf Mietzinsbeihilfe nach 
§ 106 a Einkommensteuergesetz wie für Neumieter, sodaß sich eine Bereit­
ste 11 ung zusätzl i cher Budgetmi tte 1 elAübr; gt. 

Einem etwaigen Wunsch, die Mietzinsbeihilfen völlig neu zu regeln und für 
alle Fälle, in denen einem Mieter ein unzumutbar hoher Mietaufwand erwächst, 
einen Rechtsanspruch auf eine entsprechende Beihilfe vorzusehen, müßte 
entgegengehalten werden, daß die Wohnungsgrößen und Wohnungsqualitäten 
bekanntermaßen sehr unterschiedlich sind, daß daher auch generell erhöhte' 
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Mieten unterschiedlich hoch wären und daß es wohl kaum vertretbar erschiene, 
Mietern gleicher Einkommensverhältnisse unterschiedlich hohe Mietzinsbei­
hilfen zu gewähren, je nachdem ob sie Benützer großer Komfortwohnungen oder 
kleinerer und bescheiden ausgestatteter Wohnungen sind. Vielmehr mUßte in 
jedem Fall zusätzlich zu den Einkommensverhältnissen der jeweils notv-lendige 
Wohnungsbedarf sowie die Zumutbarkeit und ~1ögl ichkeit eines etwaigen ~Johnungs­
tausches geprüft werden. Es liegt wohl auf der Hand, daß eine derartige 
Prüfung praktisch undurchführbar wäre. 

Selbstverständlich wird aber bei einer allfälligen generellen Anhebung der 
Mietzinse u.a. auch zu überlegen sein, ob und in welcher Weise sinnvolle 
Begleitmaßnahmen auf sozialpolitischem Gebiet vorgesehen werden können und 
welche Budgetmittel dafür erforderlich sind. Solange solche überlegungen 
noch zu keinem konkreten Ergebnis geführt haben, erscheint mit die Prüfung 
budgetärer Auswirkang~n verfrüht. 
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